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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog aufgrund eines Ersuchens gemäß § 73e Abs. 1 

der Wiener Stadtverfassung vom 14. September 2020 die Projekte Gürtelfrische 

West, Coole Straßen und Pop-Up-Radwege einer Prüfung. Der diesbezügliche Be-

richt des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 6. Oktober 2021 veröffentlicht und im 

Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 14. Oktober mit Be-

schluss zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog aus Anlass eines Prüfungsersuchens die im Jahr 

2020 stattgefundenen Projekte Gürtelfrische West, Coole Straßen und 

Pop-Up-Radwege einer Prüfung. 

 

Im Zuge dieser Prüfung des Projektes Gürtelfrische West wurden insbesondere die Ent-

scheidungsfindung und die Kosten des Projektes näher beleuchtet. Bezüglich der auszu-

sprechenden Feststellungen war auf die Prüfungsbefugnis des Stadtrechnungshofes 

Wien gemäß § 73d Abs. 1 der Wiener Stadtverfassung zu verweisen, wonach auf die Ge-

barung und Sicherheit bezogene Beschlüsse der zuständigen Kollegialorgane von der 

Prüfungsbefugnis des Stadtrechnungshofes Wien ausgenommen sind. 

 

Beim Projekt Coole Straßen waren insbesondere die an dem Projekt beteiligten Stellen 

und deren Aufgaben, die Finanzierung sowie die Kostenaufteilung zu betrachten. Im Zu-

ge der gebarungsrechtlichen Prüfung der Pop-Up-Radwege lagen die diesbezüglichen 

Kostentragungen sowie weitergehende Fragen zu Radverkehrsanlagen im Prüfungsfo-

kus. Bei diesen beiden Projekten waren Empfehlungen an die MA 28 - Straßenverwal-

tung und Straßenbau und an die Mobilitätsagentur Wien GmbH auszusprechen. 
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Bericht der Mobilitätsagentur Wien GmbH zum Stand der Umsetzung der Empfeh-

lung 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  

Empfehlung 

Anzahl Anteil in % 

umgesetzt 1 100,0 

in Umsetzung - - 

geplant/in Bearbeitung - - 

 

nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften 

Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes 

Wien erfolgten Empfehlung, der jeweiligen Stellungnahme zu dieser Empfehlung sei-

tens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes 

Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Die Mobilitätsagentur Wien GmbH möge künftig bei einer Zuordnung von Projekt-

kosten sorgfältiger agieren, um die Kostenwahrheit der Projekte abzubilden. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung wird nachgekommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Alle Mitarbeitenden der Mobilitätsagentur Wien GmbH wurden im Zuge eines Jour 

fixes sowie einer E-Mail Aussendung angewiesen, auf korrekte Kontozuordnungen 

von Aufwendungen verstärkt zu achten. 

 

 

 

Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Ing. Mag. Albert Schön 

Wien, im Juni 2022 


